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1. Firma, S'ifz und Zweck.

§ 1.

Unter der Firma «Genosse·nschaft Bürgerh,aus Lö-wen» besteht 
seit -dein 21. Mai 1918 auf un;bestimrrtfe Zeit 111it Sitz in Grenche.n 
eine Genossenschaft. 
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§ 2.

Zw-eck der Genossenschaft ist der ---Ankauf und die VerVval
fung einer geeigneten Liegenschaft, u:m den Gesinnun.gsfreun
den lib.eraler Richtung ein Gesellschaftshaus zu sichern unid zu 
erhalten. 

II. Finanzielle Mittel.

§ 3.

Die Genossenschaft -wirid sich folgender ·Finanzquellen be-
dienen: 
a) Beitr·äge {Anteilscheine der Mitglieder von min:desfens Fr.50.-).
b) Aufnahine von Darlehen. ·I

c) .Sche,nkungen seitens Gesinnungsfr·eunden.

§ 4.

Für ·die Verpflichtungen der Genossenschaft haftet nur das 
Genossenschaftsvermögen. Die persönliche Haftbarkeit der 
Ge1no-ssenschafter ist ausgeschlossen. 
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III. Organisation.

§ 5 .

Die Organe der Genossenschaft sind: 
1. Die Generalversammlung, ·

. 
. 

2. · a) die Verwaltung,
b) der Verwaltungsausschuss (Art. 897 OR),

3. die Kontrollstelle.

D i e G e n e r a 1 v e r s a m m 1 u n g. 

§ 6.

Die ordentliche Gene,ralversammlung triff alljährlich in,nert 
Vierteljahres:frist nach Abschluss ,der Jahresrechnung zusammen. 
Eine ausserordenfliche Genossensch,after - Versammlung kann 
j ed.erzeit nach OR 881 einberufen werden . 

. § 7. 

Die Generalversammlung wird von ·der Verwaltung ein
berufen. Die Einladi1ng hat wenigsfen-s fünf Tage vor 1dem Zeit
punkt .des Zusammentriites zu_ erfolgen und geschieht entweder 
brieflich oder durch Inserat in ;den offiziellen Publikations
organen, unter An·gabe· der Verhandlungsgeg1ensfände. Ueber 
an1dere Gegenstände kann nur Beschlu:ss ,gefasst werden, ·wenn 
sämtliche Genossensch1affer anwesen·d und mit einer sofortigen 
Erledigung einverstand,en sind. 

§ 8.

Der Präsident der Verwaltung leitet die Versaffimlung und 
im Verhinderungsfalle .der Vizepräsident. 

Der Aktuar und im Verhinderungsfalle ein ·anderes Mitglied 
" 

der Verwaltung· führt über die Verhandlungen ein Protokoll, •das 
nach Genehmigung vom Vorsifzende·n und Protokollführer zu 
unf erzeichnen ist. 
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§ 9 ..

Jeder GenOssenschafter ha·t in der Genäralversammlung eine 
Stimme. Stellvertretung ist nur durch einen -andern Genossen
schafter 1zulässig. ·Kein Bevollmächtigfer k1ann mehr als einen 
Genos·senschaffer vertreten. Sofern eine juristische Person die 
Miiglie,dschaft ervvorben hat, so muss. ihr Vertreter von p·olifisch 
liberaler Gesin_nun.g sein, ansonsf durch Beschlu·ss •der General
versamrnlung der Vertreter zurückgewiesen -werden kann. 

Die Genossenschaftsbeschlüsse -werden mif absoluter Mehr
heit. der Stimmenden gef assf. Bei Stimmen,gl�ichheit in. W ahle,n 
entscheidet -d'as :Los. Die leeren un·d u11gültigen Stimmen zählen 
nicht. 

Sofern es sicl1 um eine Statufenänder·ung handelt, -so ist •die 
2/3-Mehrheit der vertretenen Genossensch,affersfimmen erforder
lich. Zum. Beschlu-sse über die Auflösung der Genossenschaft ist 
die Zustimmung von ·mindestens 3/4 sämtlicher Genossenschafter
sfim_men n·otwendig. Ist eine einberufene Generalversammlung 
be·schlussunfähig, so k.ann in ,der folgen.den Generalversamm
lung bei Verirefung der Hälfte ·der Genossen.schafferstimmen mit 
2/2-Mehrheif Beschluss '.gefasst werden. 

Abstimmung,e,n und Wahlen fin1den O'ffen statt, s�fern nicht 
die Hälfte ,der Genossenschafferstimmen geheime Absfimmun,g 
verlangt. Aufträg_e, die nicht auf der Traktand.enlisfe der General
versammlung stehen„ kön.nen nur konsultativ be:handelt w-el"'den. 

§ 10.

Der Gen,eralve·rsammlung fallen folgende Obliegenheiten zu: 

a) Abnahme .der Jahresrechnung un•d Dechargeerteilung an die
Verwaltung .und die Rechnungskommission.

b) Beschlussfa·ssung über 1die Verwendung ,des Rein.ge·winne·s
unter Vorbehalt von Art. 860 OR.

� . 

c) Wahl der Verwaltung, des Präsid,enten, des Vizepräsidenten,
des _Aktu,ars und Kassiers und eventuell eines Verwalters.

d) Wahl der Konfr·ollstelle.
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e) Erledigung von Beschwerden ,gegen Beschlüsse ·der Verwal

fupg, gemäss § 15.

f) Be-schlussfassung über Ankauf un-d Verkauf von Liegen-

schaften s·owie Eingehung von Darlehe,n.

g) Beschlussfassung über Vornahme von Reparaturen un.d Um

bauten an Gebäuden im Betrage von über Fr. _ 1000. - sowie

über Neubauten.

D i e V e r w a 1 f u n g. 

§' 11.

Die Verwaltun-g besteht aus 5 - 11 Mitgliedern, nämlich Prä

side,nt, Vize·prä·sident, Aktuar, K·assier un1d 1 - 7 Beisitzern. 

'Die Verwalfun·g wird jeweilen an der ordjentlichen General

versammlung .auf die Dauer eines Jahres gewählt. 

§ 12.

Die Verwaltung versammelt sich, so oft 1es die Geschäfte 

erfordern, so auf Einladung -de-s Präsidenten o.der auf Begehren 

von wenigs:fens der Hälfte ,de1r Verwaltungsmit1glie,der. 

§ 13.
'-

Die Verw1altung wird durch den Präsidenten un·d :bei desse,n 

Verhin,derung d,urch den Aktuar rechtzeitig, mündlich . oder 

schriftlich, eingela,den. 
§ 14.

Die V er·walfung ist beschlussfähig bei Anw-esenheif von 

fünf Mitglie1der,n; je-de,s Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

Der Aktuar hat· über die Beschlüsse ein Protokoll zu führen, 

welches nach Genehmigung ·durch den Vorsifzen1den und Aktuar 

zu uni erzeichnen ist. 
- § 1.5.

Die Verwaltung hat alle Geschäfte zu besorgen, soweit sie 

nicht -einem _andern Organ zugewiesen sind. Sie -wählt den 

geschäftsleifenden Ausschuss. 
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Die Verwalfung beschliesst über Neuaufnahme oder Aus-
. � 

schluss von Mitgliedern, unter Vorbehalt des Beschwerderechte,s 

an die Generalversammlung innert zehn Tagen seit Notifikation 

des Beschlusses. Die Verwaltung hat die Genossenschaft nach 

aussen zu vertreten, und die Zeichnung erfolgt durch den Prä

sidenten, Vizepräsidenten, Kassier und Aktuar, je zu zweien 

kolle-ktiv. 

D i e R e c h n u n .g s k o m m i s s io n. 

§ 16.
. . 

Die Revisionskommission · besteht aus zwei Mitgliedern, 

welche aus d.er Mitte der Genos·senschaf f er d·urch -die or-dent

liche Generalversammlung auf die Dauer eine,s Jahres gewählt · 

·werden. Von den beiden Revis·or·en ist nur einer wie1derwählbar. 

Erfolgt kein freiwilliger Rücktritt, so wird der abzutre'fenlde 

Revisor -durch das Los bestimmt . 

. § 17.

Die· Revisoren haben .die Rechnung genau zu kontrollieren 

und der G�neralversammlung einen schriftlichen Bericht mit 

Anfrag ·vorzulegen. 

IV. Mifgliedschaff, Rechte und Pflichten der Genossenschafter.

§ 18.

Die Genossenschaft :besteht aus Mitgliedern beiderlei Ge

schlechts, welche in bürgerlichen Ehren und •Rechten stehen. 

§ 19.

Ord.entliche,s Mit.glied kann je,de natürliche Person. mit 

politisch-liberaler Gesinnung sowie auch eine juristische Person, 

durch U ebernahme von wenigstens einem Anteilschein� . sein. 

Die Anteilscheine ·werden in der Höhe von Fr. 50. - ·und in 

fortlaufende1r Numerierung herausge·geben. 
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Die · Mitgliedschaffsurkund·e, in vVelcher die Mitglie.dschaft, 

Anzahl und Nummern der Arit eilscheine zu bescheinigen .. sipd, 

w-ird erst nach völliger Ein·zahlun~g 1des ·gezeichneten Betrages 

an den Gen·ossenschafter ausgehändigt. Hat ein Mitglied eine 

Mehrzahl von Anteilscheinrechte,n erw-orbein, so wird, ihm je nach 

seinem Verlangen für alle seine Anteilscheine nur eine ein.zige 

Urkunde odier für je1den ein·zeinen Anteilschein eine b•esondere 

. Urkunde ausgestellt. 
§ 20.

Die Mitgliedschaft als solche ist nicht überira.gbar. 

Die U eberfra'.gung der blossen Anf eilscheinrechte ist nu-r an 

einen andern G-enossenschaff er gestattet. Ferner· kann die V er

w-altung im F1alle des Todes eines Genoss.enschafters, b,zw. -der 

Auflösung einer juristischen Person, welche Mitglied der Genos

senscha-ft w-ar, ,die U ebe,rtragung an einen oder :mehrere Rechf s-

_nachf olger :be·willigen, sofern diese zu·gleich ein Au·fnahme

gesuch innert sechs Monaten an die Gen.ossenschaf ier· sf ellen. 

Sofern diesfalls 1die Verwaltung die Ueberfr·agung nicht bewil

ligt, ·so habe=n :die Rechtsnachfolger An.spruch auf 75 % dies 

Liquid;ations-werf es. 
§ 21.

Die. Mitgliedschaft erlischt infolge Tod, b·z·-w. Au·flösung -der 

juristischen Person, Austritt, Ausschluss od,er Konkurs, bzw-. Aus-

pfändun,g eines Genoss.enschaffer·s. 

Ein Austritt kann durch eingeschrie,benen Brief an -die Ver-

vValtung auf En·de einer Rechnungsperiode, m.if vorausgehender 

dreimonatlicher Kiindigung, erfolgen. 

Der Ausschluss kann erfolgen, W"•enn ein Mitglied die Infer

essen 1der · Genossenschaft absichtlich schädigt, die ,politisch

liberale Ge sinn un,g a u,f gibt oider die gezeichneten Anteilscheine 

nicht liberiert. 
§ 22.

Im Falle de1s Erlöschens der Mitgliedsc:ha·ft infolge Aus

tritt, Ausschluss ode,r Konkurs, bzw. Auspfän.dung eines Genos

senschafters, erfolgt für ,das Anteilscheinrecht eine Abfindung, 
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w-elche delll kapitalisierten Rechte der Dur,chschriiffsdividende 

der letzten zehn Jahre entspricht, jedoch maximal 50 % des 

Liquidiaiions,-wert es aus:macht. Der LiquidationsvVe·rt :berechnet 
sich -nach •d1er letzten Bilanz. 

V. Das Rechnungswesen.

§ 23.

Die Jahresrechnung ·wird alljährlich auf En1de des Kalender

jahres abgeschlosse_n, -welche den Genossenschaff e 1rn -währen.d 
den letzten zehn Tagen vor der ordenflicl1-en Generalversamm.

lu11g zur Einsichtnah·rne aufliegt. 

§ 24.

Di,e Generalversammlung bestimmt unter Beachtung der 

nachfolgen·den Bestiminungen ,die· Verwendung des Rein

ge-win.nes und di� Art ,der Deckung eines Defizit es. 

Von dem Rein,gew-inn sind1 im Minimum. 20 % 'Zur Anlage 

un1d Aeufnun·g eines Bau- und Reservefonds zu verw-en1den. Der 

verbleibende Reingewinn, gelangt zur Auszahlung an die Ge

nossenschafter im Verhältnis der Anteilscheine; vorbehalfen 
bleibt Art. 860 OR. 

§ 25.

Bei der Be-werfung der Vermögensgegenstände im Inventar 

sin,d die Gebäulichkeifen und Mobilien vom Ankaufs-, bz�,. 

Ersfellun_gspreise, vermin1dert um 20 %, einzustellen, -wo:bei ·f1er11er 

auf Gebäulichkeiten eine jährliche Amortisation von 1 - 2 % und 

a u·f Mobilien von 5 % vorzunehmen ist. 

VI. Auflösung und Liquid!aiion.

§ 26 ..

Die Genossenschaft kann jed,erzeit ,durch Beschluss der 

Generalversa:mmlun.g aufgelöst -werden (§ 9 ,der Statuten). 
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-Sofern .die Generalversammlung nichts anderes beschliesst,
hat -die1 Verwalfun,g die Liquidation durchzuführen, -wobei immer
hin die Kompetenzen der Generalversammlun·g bestehen bleiben. 

Das sich erzeigende Reinvermögen wird unter ·die Genos
senschafter im Verhältnis ihrer Anteilscheine verf eilt. 

VII. Schlu.ssbes·timmungen.

§ 27.

Die Genossensch1aff ist im Han1delsregisfe-r einzutragen. Als 
offizielle Publikationsorgane gelien: 

. Das Schweizerische Handelsamtsblatt undl ,der 
An1zeiger für das Oberamt Soloihurn-Lebern. 

·vorstehen:de Statuten. sind in 1der Generalversammlung vom
2. Dezember 1944 beschlossen worden.

De r Prä s ide n t: Der Akt u ar: 

Adolf Schild. Robert Lerch. 


